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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Schwangerschaftsberatungsstellen es aktuell in Baden-Württemberg 
gibt (aufgeschlüsselt nach Landkreisen, Trägerschaft und Landesförderung);

2.  wie sich die Nachfrage nach Beratungsgesprächen nach dem Schwanger-
schaftskonfliktgesetz (SchKG) und die Zahl der ausgestellten Beratungsscheine 
in Baden-Württemberg seit 2016 entwickelt hat;

3.  wie viele Schwangerschaftsabbrüche über Praxen bzw. Kliniken in Baden-
Württemberg seit 2018 abgerechnet wurden (aufgeschlüsselt nach Jahren);

4.  wie sich die allgemeine und regionale Versorgungssituation mit Ärztinnen und 
Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, in Baden-Württemberg 
aktuell darstellt (aufgeschlüsselt nach ambulanten und stationären Einrichtun-
gen sowie nach Landkreisen);

5.  wie viele Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg seit 2018 trotz der gel-
tenden Beratungsregelung keine Schwangerschaftsabbrüche mehr vornehmen;

6.  wie viele Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg, die bis 2016 Schwan-
gerschaftsabbrüche angeboten haben, aus Altersgründen nicht mehr praktizieren;

7.  wie sie ihrer Verpflichtung nach § 13 Absatz 2 SchKG nachkommt, ein ausrei-
chendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von 
Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen;
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 8.  welche Möglichkeiten Frauen – insbesondere auch Schwangere mit Migra-
tionshintergrund und ohne ausreichende Deutschkenntnisse – in Baden-Würt-
temberg haben, zeitnah einen Termin in einer Schwangerschaftsberatungs-
stelle zu erhalten und unbürokratisch Ärztinnen und Ärzte in Wohnortnähe 
ausfindig zu machen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten;

 9.  welche Erkenntnisse ihr vorliegen, ob und inwieweit sich die Coronapande-
mie nachteilig auf die Wartezeit bzw. Termine zur Schwangerschaftskonflikt-
beratung ausgewirkt haben; 

10.  welche Ergebnisse das Gespräch des Sozial- und Wissenschaftsministeriums 
mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), der 
Landesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Universitäts-
kliniken erbracht hat, um die im Land vorhandenen Möglichkeiten für einen 
Schwangerschaftsabbruch zu analysieren und die entsprechenden Angebote 
zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen langfristig sicherzustellen;

11.  in welcher Höhe das Land Baden-Württemberg Kosten für Schwangerschafts-
abbrüche nach § 22 SchKG erstattet;

12.  ob im Falle einer Kostenübernahme nach § 22 SchKG alle Kosten der den 
Schwangerschaftsabbruch durchführenden Ärztinnen und Ärzte gedeckt werden.

1.8.2022

Dr. Kliche-Behnke, Kenner, Wahl, Rolland, Steinhülb-Joos SPD

B e g r ü n d u n g

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Baden-Württemberg war über viele 
Jahre hinweg rückläufig und hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 
mehr als 40 Prozent reduziert (14.588 in 1997 gegenüber 8.584 in 2017). Seit dem 
Jahr 2018 verzeichnet das Statistische Landesamt jedoch wieder eine steigende 
Zahl an Eingriffen mit zuletzt 9.833 Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr 2021. 
Gleichwohl haben Frauen, die sich trotz Beratung für einen Abbruch entscheiden, 
Probleme, Ärztinnen und Ärzte ausfindig zu machen, die Schwangerschaftsabbrü-
che durchführen. Die Datenbank der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Würt-
temberg sieht eine derartige Spezifizierung nicht vor, und die Liste der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, in der sich Ärztinnen und Ärzte freiwil-
lig eintragen können, weist aktuell für Baden-Württemberg lediglich 14 Anlauf-
stellen aus – mit erheblichen regionalen Lücken. 

In § 13 Schwangerschaftskonfliktgesetz ist festgelegt, dass die Länder ein ausrei-
chendes Angebot an ambulanten und stationären Einrichtungen zur Vornahme von 
Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen müssen. Zudem hat die Bundesregie-
rung am 24. Juni 2022 § 219a StGB gestrichen sowie im Koalitionsvertrag verein-
bart, für eine flächendeckende Abdeckung mit Beratungseinrichtungen zu sorgen 
und Beratungsgespräche künftig grundsätzlich auch online zu ermöglichen. 

Dieser Antrag soll klären, inwieweit die Beratungsstrukturen in Baden-Württem-
berg der tatsächlichen Nachfrage entsprechen, ob und inwieweit derzeit ein aus-
reichendes Angebot an ambulanten und stationären Einrichtungen zur Vornahme 
von Schwangerschaftsabbrüchen sichergestellt wird bzw. wo es eine Unterversor-
gung gibt, die es spätestens im Hinblick auf die angekündigten gesetzlichen und 
strukturellen Änderungen auf Bundesebene zu beseitigen gilt.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 19. August 2022 Nr. 21-0141.5-017/2996 nimmt das Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Schwangerschaftsberatungsstellen es aktuell in Baden-Württemberg 
gibt (aufgeschlüsselt nach Landkreisen, Trägerschaft und Landesförderung);

In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 123 anerkannte Schwangerschaftsbera-
tungsstellen in freier, konfessioneller und kommunaler Trägerschaft. Eine Auf-
stellung nach Stadt- und Landkreisen, Trägerschaft und Landesförderung 2022 ist 
als Anlage beigefügt.

2.  wie sich die Nachfrage nach Beratungsgesprächen nach dem Schwanger-
schaftskonfliktgesetz (SchKG) und die Zahl der ausgestellten Beratungsscheine 
in Baden-Württemberg seit 2016 entwickelt hat;

Alle 123 im Land anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen bieten Beratung 
nach den §§ 2, 2a, 5, 6 und 25 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) an. Die 
nachfolgende Tabelle weist zwei unterschiedliche Aspekte aus, die Anzahl der 
Ratsuchenden (Beratungsfälle) und die Anzahl der geführten „Beratungsgesprä-
che“, da viele Schwangere die Beratungsleistung mehrfach in Anspruch nehmen.

Von den 123 Schwangerschaftsberatungsstellen stellen 85 Einrichtungen in Trä-
gerschaft der Diakonie Baden und Württemberg, donum vitae und pro familia 
sowie die Beratungsstellen der sonstigen freien Träger und die kommunalen Be-
ratungsstellen Beratungsbescheinigungen nach § 7 SchKG aus. Die Anzahl der 
ausgestellten Beratungsbescheinigungen ist dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration nicht bekannt. 

 3.  wie viele Schwangerschaftsabbrüche über Praxen bzw. Kliniken in Baden-
Württemberg seit 2018 abgerechnet wurden (aufgeschlüsselt nach Jahren);

11.  in welcher Höhe das Land Baden-Württemberg Kosten für Schwangerschafts-
abbrüche nach § 22 SchKG erstattet;

Die Fragen 3 und 11 werden gemeinsam beantwortet.

Ein Schwangerschaftsabbruch ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen – keine 
Leistung der Krankenkasse. Wenn Frauen nach ihrem Einkommen und Vermögen 
dazu in der Lage sind, müssen sie selbst die Kosten eines Schwangerschaftsab-
bruchs tragen.
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Nur wenn Frauen die Erbringung der Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch 
nicht möglich ist, können sie bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse eine Kosten-
übernahme aus Landesmitteln nach § 22 SchKG beantragen.

In den Jahren von 2018 bis einschließlich 2021 wurde seitens der gesetzlichen 
Krankenkassen mit dem Land Baden-Württemberg nach § 22 SchKG in folgen-
dem Umfang abgerechnet:

4.  wie sich die allgemeine und regionale Versorgungssituation mit Ärztinnen und 
Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, in Baden-Württemberg 
aktuell darstellt (aufgeschlüsselt nach ambulanten und stationären Einrichtun-
gen sowie nach Landkreisen);

Eine regelmäßige Erfassung der Daten auf Landesebene ist gesetzlich nicht vor-
gesehen. Seit 2018 können die Länder vom Statistischen Bundesamt Auskunft 
erhalten, wie viele der in der Bundesstatistik erfassten Meldestellen auf das je-
weilige Bundesland entfallen. Für Baden-Württemberg wurden 2019 und 2020 
97 Meldestellen erfasst (2018: 93 Meldestellen). Die Zahl der Meldestellen lässt 
sich nicht mit der Zahl der Arztpraxen bzw. Kliniken, die Abbrüche nach der Be-
ratungslösung vornehmen, gleichsetzen. Zum einen sind auch Meldestellen mit 
Fehlmeldungen (keine Abbrüche im Quartal) enthalten, zum anderen melden zen-
trale ambulante OP-Praxen hier z. B. für mehrere Arztpraxen mit. Da in der Ver-
gangenheit keine Auswertungen nach Bundesländern vorgenommen wurden, sind 
Aussagen über die Entwicklung dieser Meldestellen im Zeitverlauf nicht möglich. 
Auch eine Aufschlüsselung der regionalen Verteilung der Meldestellen ist auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben zur Bundesstatistik nicht möglich.

Zur Erfassung der Versorgungslage hat das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Integration mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
und dem Berufsverband der Frauenärzte Landesverband Baden-Württemberg eine 
Abfrage bei den ca. 1.500 in Baden-Württemberg niedergelassenen Gynäkologin-
nen und Gynäkologen durchgeführt. Bei einem anonymisierten Rücklauf von ca. 
50 Prozent haben 58 Gynäkologinnen und Gynäkologen angegeben, Schwanger-
schaftsabbrüche nach der Beratungslösung durchzuführen, zudem gab es drei wei-
tere Rückmeldungen, dass Praxen bei eigenen Patientinnen Abbrüche vornehmen. 
Bei der Auswertung der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um eine 
statistische Erhebung handelte, sondern um eine Umfrage, bei der die Teilnahme 
freiwillig war. 

Eine kreisbezogene Auswertung war aufgrund der aus Datenschutzgründen er-
forderlichen anonymisierten Erfassung der Daten nicht möglich. Die Auswertung 
erfolgte anhand der ersten beiden Ziffern der Postleitzahlen und hat ergeben, dass 
grundsätzlich aus allen Regionen in Baden-Württemberg mehrere Arztpraxen er-
reichbar sind, die Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungslösung vorneh-
men. Ergänzt wird diese Versorgung durch Kliniken, die mit der Erhebung nicht 
erfasst wurden.1

_____________________________________

1  Zur Versorgung durch Kliniken in öffentlicher Trägerschaft wird auf eine bundesweite Be -
fragung der Initiative Correctiv bei öffentlichen Kliniken mit gynäkologischer Abteilung hinge-
wiesen. Die Daten beruhen auf den Selbstauskünften der Kliniken gegenüber Correctiv (https://
correctiv.org/aktuelles/gesundheit/2022/03/03/keine-abtreibungen-in-vielen-oeffentlichen-
kliniken/).
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Die vorstehenden Ausführungen beziehen sich auf die Vornahme von Schwan-
gerschaftsabbrüchen nach der Beratungsregelung. Im Falle eines indizierten Ab-
bruchs – z. B. aus kriminologischen oder medizinischen Gründen – ist die Vor-
nahme eines Schwangerschaftsabbruchs Teil der vertragsärztlichen Versorgung.

5.  wie viele Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg seit 2018 trotz der gelten-
den Beratungsregelung keine Schwangerschaftsabbrüche mehr vornehmen;

Hierzu liegen dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration keine 
Daten vor. 

6.  wie viele Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg, die bis 2016 Schwanger-
schaftsabbrüche angeboten haben, aus Altersgründen nicht mehr praktizieren;

Hierzu liegen dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration keine 
Daten vor. 

7.  wie sie ihrer Verpflichtung nach § 13 Absatz 2 SchKG nachkommt, ein ausrei-
chendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von 
Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen;

Im Falle indizierter Schwangerschaftsabbrüche – z. B. aufgrund einer medizini-
schen oder kriminologischen Indikation – ist der Schwangerschaftsabbruch Teil 
der vertragsärztlichen Versorgung. Auch für Schwangerschaftsabbrüche nach der 
Beratungsregelung wird der gesetzliche Auftrag erfüllt.

Wie in der allgemeinen medizinischen Versorgung wird der Sicherstellungsauf-
trag in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern, insbesondere den nieder-
gelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen sowie Kliniken mit gynäkologi-
schen Abteilungen, erfüllt. Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung bei 
Schwangerschaftsabbrüchen nach Konfliktberatung arbeitet das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Integration eng mit den für die ärztliche Versorgung 
Schwangerer zuständigen Akteuren – insbesondere den Vertretungen der nieder-
gelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen, der Krankenhäuser und Univer-
sitätsklinika – zusammen. 

Einen Richtwert bzw. festen Schlüssel für die Versorgung gibt es nicht. Nach 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des Bundesgesetzgebers ist 
Voraussetzung, dass eine Einrichtung, die einen Schwangerschaftsabbruch durch-
führt, binnen eines Tages erreichbar ist. Dies ist in Baden-Württemberg gewähr-
leistet. 

8.  welche Möglichkeiten Frauen – insbesondere auch Schwangere mit Migra-
tionshintergrund und ohne ausreichende Deutschkenntnisse – in Baden-Würt-
temberg haben, zeitnah einen Termin in einer Schwangerschaftsberatungsstelle 
zu erhalten und unbürokratisch Ärztinnen und Ärzte in Wohnortnähe ausfindig 
zu machen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten;

Für Frauen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg und ohne ausreichende Deutsch-
kenntnisse wird landesweit die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskon-
fliktberatung in über 20 Sprachen durch das Internationale Familienzentrum Hei-
delberg angeboten. Zudem können auch durch andere anerkannte Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen bei Bedarf Dolmetscherinnen hinzugezogen wer-
den. Dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration liegen keine Pro-
blemanzeigen vor, wonach Frauen ohne ausreichende Deutschkenntnisse Schwie-
rigkeiten hätten, einen Beratungstermin oder einen Termin für die Vornahme 
eines Schwangerschaftsabbruchs zu erhalten. 
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9.  welche Erkenntnisse ihr vorliegen, ob und inwieweit sich die Coronapandemie 
nachteilig auf die Wartezeit bzw. Termine zur Schwangerschaftskonfliktbera-
tung ausgewirkt haben; 

Die Beratung durch die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen wurde auch 
während der Pandemie aufrechterhalten. Dem Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Integration liegen keine Hinweise vor, dass sich Wartezeiten für Bera-
tungstermine während der Pandemie verlängert hätten. 

10.  welche Ergebnisse das Gespräch des Sozial- und Wissenschaftsministeriums 
mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), der Lan-
desärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Universitätsklini-
ken erbracht hat, um die im Land vorhandenen Möglichkeiten für einen 
Schwangerschaftsabbruch zu analysieren und die entsprechenden Angebote 
zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen langfristig sicherzustellen;

Die unter Frage 4 angesprochene Umfrage bei niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten ist ein Ergebnis des ersten Gesprächs des Sozial- und des Wissenschafts-
ministeriums mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), 
der Landesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Universitäts-
kliniken im Oktober 2020. Seitdem finden regelmäßig gemeinsame Gespräche mit 
diesen Akteuren statt, um die verschiedenen Aspekte der Versorgungssituation zu 
identifizieren und Lösungsmöglichkeiten zur dauerhaften Sicherung der medizini-
schen Versorgung von Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu erörtern. 

12.  ob im Falle einer Kostenübernahme nach § 22 SchKG alle Kosten der den 
Schwangerschaftsabbruch durchführenden Ärztinnen und Ärzte gedeckt werden.

In Baden-Württemberg besteht anders als in anderen Bundesländern die Möglich-
keit für Ärztinnen und Ärzte sowie Kliniken bei Vornahme eines Schwanger-
schaftsabbruches die Kosten nach dem „Einheitlichen Bewertungsmaßstab“ (EBM) 
oder alternativ nach den im Jahr 2008 eingeführten Pauschalen abzurechnen.

Der EBM ist bundeseinheitlich für die Abrechnung ambulanter ärztlicher Leistun-
gen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung maßgeblich. Hierbei erfolgt 
die Abrechnung der Kosten für die Vornahme eines Schwangerschaftsabbruches 
nach § 22 SchKG einzeln aufgeschlüsselt.

Die Abrechnung nach Pauschalen ist im Vergleich zur Abrechnung nach EBM 
in Baden-Württemberg etwas niedriger, dafür in der Abrechnungsverwaltung un-
bürokratischer. Das heißt, hier können Ärztinnen und Ärzte sowie Kliniken Pau-
schalen für den Schwangerschaftsabbruch in Anspruch nehmen, ohne die Kosten 
einzeln aufzuschlüsseln – eine Glaubhaftmachung per Ankreuzen im Abrech-
nungsformular des Landes ist ausreichend.
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Als Beispiel sind hierfür aufgeführt:

Auch wird eine Kontrolluntersuchung mit einer Pauschale von 21 Euro erstattet.

Lucha
Minister für Soziales,
Gesundheit und Integration
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